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Aus Gemeinde und Verwaltung März 2024 
 
 
 
Neue Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung 
 

Die Gemeindeverwaltung Rickenbach hat ab 1. Mai 2024 folgende neue Öffnungszeiten: 
Montag, Mittwoch und Freitag: 8.00 bis 11.30 Uhr 
Dienstag und Donnerstag: 8.00 bis 11.30 und 14.00 bis 17.00 Uhr 
Termine ausserhalb der Öffnungszeiten sind nach telefonischer Vereinbarung möglich. 
 
 
Öffentliche Auflage und Einladung zur Infoveranstaltung  
 

Am Montag, 8. April 2024, um 19.30 Uhr, findet in der Mehrzweckhalle KUBUS eine Informationsveran-
staltung zur öffentlichen Auflage der beiden folgenden, separaten Teilrevisionen statt:  
 

 Gefu Produktions AG - Erweiterung Arbeitszone III  
 Sonderbauzone Busbetriebe, Niederwil 

 
Alle Rickenbacher Haushalte werden mit einem Flyer bedient, welcher zusammenfassend eine Übersicht 
über die beiden Teilrevisionen enthält.  
 
Im Sinn von §§ 6 und 61 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes (PBG) werden die Änderungen des 
Zonenplanes und des Bau- und Zonenreglements öffentlich aufgelegt. Die planerischen Grundlagen und 
Herleitungen sind im Planungsbericht und weiteren Akten dokumentiert. Die Unterlagen können während 
30 Tagen vom 2. April bis 1. Mai 2024 auf der Gemeindeverwaltung oder im Internet unter www.ricken-
bach.ch eingesehen werden.  
 
Personen, kantonale Behörden und Organisationen, die gemäss § 207 PBG ein schutzwürdiges Inte-
resse an einer Anpassung der vorliegenden Teilrevision der Ortsplanung haben, können bis spätestens 
1. Mai 2024 (Datum des Poststempels) von ihrem Einspracherecht Gebrauch machen. Einsprachen sind 
schriftlich mit Antrag und dessen Begründung im Doppel an den Gemeinderat Rickenbach (Einwohnerge-
meinde Rickenbach, Gemeinderat, Postfach 35, 6221 Rickenbach) zu richten. 
 

 
Neu- bzw. Bestätigungswahlen 
 

An der Rickenbacher Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 22. Mai 2024, finden die Neu- bzw. Bestäti-
gungswahlen der Controlling-, der Bildungs-, der Bürgerrechtskommission sowie des Urnenbüros für die 
Amtsdauer 2024 – 2028 statt, und zwar in folgender Zusammensetzung: 
 

a) Controlling-Kommission 
 die Präsidentin oder der Präsident der Controlling-Kommission und 4 weitere Mitglieder der 

Controlling-Kommission 
 

b) Bildungskommission 
 2 frei wählbare Mitglieder der Bildungskommission 

 

c) Bürgerrechtskommission 
 die Präsidentin oder der Präsident der Bürgerrechtskommission und mindestens 6, maximal 10 

weitere Mitglieder der Bürgerrechtskommission 
d) Urnenbüro 

 maximal 12 frei wählbare Mitglieder des Urnenbüros 
 

Die Wahl erfolgt im Mehrheitswahlverfahren durch die Gemeindeversammlung. Wahlvorschläge, welche 
vor der Drucklegung eintreffen, werden in der gemeinderätlichen Botschaft abgedruckt. Die Wahlvor-
schläge sind hierfür bis spätestens 12. April 2024 der Gemeindekanzlei einzureichen.  
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Die detaillierte Publikation der öffentlichen Anordnung finden Sie auf der Rickenbacher Homepage 
www.rickenbach.ch. 
 
 
Gwärb 24 Rickenbach 
 

Vom Freitag, 21. bis Sonntag, 23. Juni 2024 findet in der Güpf in Rickenbach die Gewerbeausstellung 
„Gwärb 24“ statt. Tragen Sie sich dieses Wochenende dick in Ihrer Agenda ein und kommen Sie vorbei, 
um die Vielfalt der Rickenbacher Gewerbebetriebe zu erleben. Eine interessante Ausstellung mit einem 
attraktiven Rahmenprogramm zeichnet sich ab. Das tatkräftige OK wird bald weitere Informationen publi-
zieren. 
Der Gewerbeverein Rickenbach sowie alle Beteiligten freuen sich auf Ihren Besuch. 
 
 
2024 kein Projekt Neophytensack 
 

In den Jahren 2022 und 2023 startete ein Projekt zur Sammlung von Neophyten mittels Abgabe von 
«Gratis-Neophytensäcken». Der Gemeindeverband für Abfallverwertung Luzern-Landschaft (GALL) ge-
nehmigte damals die Durchführung und Finanzierung des von der Dienststelle lawa in Zusammenarbeit 
mit dem Abfallverband Real lancierten Pilotprojektes im Gall-Verbandsgebiet auf Zusehen hin. 
 

Eine Weiterführung des Projektes Neophytensack im Jahr 2024 im Gall-Verbandsgebiet wurde von des-
sen Vorstand abgelehnt. Folglich wird es 2024 leider keine «Gratis-Neophytensäcke» mehr geben. 
 
 
Hunde an die Leine sowie Entfernung von Hundekot  
 

Während der Brut- und Setzzeit besteht für trächtige Rehe und ihre frisch gesetzten Kitze, junge Feldha-
sen, Füchse oder Dachse sowie am Boden brütende Vögel und ihre Gelege grosse Gefahr. Deshalb gilt 
im Kanton Luzern vom 1. April bis 31. Juli 2024 eine Leinenpflicht für Hunde im Wald sowie näher als 50 
Meter zum Waldrand. Streunende Hunde können enormen Stress und tödliche Gefahr für Jungtiere dar-
stellen. Werden Wildtiere aufgescheucht, wird die Versorgung ihres Nachwuchses oft vernachlässigt. Fol-
gen davon sind erkaltete oder zerstörte Gelege von bodenbrütenden Vögeln und verlassene Jungsäuger, 
was meistens den sicheren Tod für die Tiere bedeutet. Ganzjährig gilt die Leinenpflicht für Hunde in allen 
Naturschutzgebieten, in Parkanlagen, im öffentlichen Verkehr, in Restaurants, Läden und an verkehrsrei-
chen Strassen. Hundehalter*innen, welche die Leinenpflicht missachten, riskieren eine Busse. 
 

Gemäss Verordnung über das Halten von Hunden (Paragraph 1, Abs. b) haben die Hundehalter*innen 
ihre Hunde so zu warten und zu beaufsichtigen, dass sie keine Strassen, Gehwege, Trottoirs, Parkanla-
gen, fremde Gärten oder landwirtschaftliche Kulturen verunreinigen. Widerhandlungen können mit Busse 
bestraft werden. 
 
 
«Luzern singt mit»: Offene Singen – auch in unserer Region 
 

Der Kanton Luzern singt wieder! Unter dem Slogan «gemeinsam singen, glücklich klingen» finden im 
Rahmen der Kampagne «Luzern singt mit» im ganzen Kanton Luzern 117 offene Singen statt, so viele 
wie noch nie. Auch in unserer Region finden offene Singen statt, in denen die Bevölkerung kostenlos und 
ohne Verpflichtung mitsingen kann. Das gemeinsame Singen fördert das psychische Wohlbefinden und 
stärkt soziale Kontakte. Alle Informationen zu den Terminen und eine detaillierte Beschreibung der einzel-
nen Singveranstaltungen finden Sie auf der Webseite www.luzernsingtmit.ch. 
 
 
Pro Senectute; Veranstaltungen im Frühsommer 2024 
 

Geistig und körperlich fit bleiben 
 

Am Montag, 29. April 2024 ist Pro Senectute Kanton Luzern an der Luga. Kommen Sie vorbei und ent-
decken Sie im Foyer Halle 1/2 von 10.00 bis 18.30 Uhr die vielen Angebote von Bildung + Sport. Nehmen 
Sie ihr Tablet oder Smartphone mit für «Digital fit bleiben – wir unterstützen Sie». Testen Sie Ihr Gleich-
gewicht beim Gleichgewichtsparcour «sicher Stehen – sicher Gehen». Das speziell eingerichtete Jass- 
und Spielstübli auf der Galerie lädt von 13.30 bis 16.30 Uhr zum gemeinsamen Spielen ein. Sei es beim 
Dog XXL, Mühle XXL, Jenga, Jassen, Yatzi usw. – unkompliziert ausprobieren und Spass haben. Exper-
ten sind direkt vor Ort und beantworten alle Jass- und Spielfragen. Einen 5-Franken-Gutschein für einen 
vergünstigen Eintritt gibt es im aktuellen zenit-Magzin. Die Pro Senectute freut sich auf Ihren Besuch. 
 
«Abenteuer(l)ich» - Marktplatz für freiwilliges Engagement 
 

Auch dieses Jahr findet in der Kornschütte, im Luzerner Rathaus, der Marktplatz 60plus statt. Rund 30 
Institutionen, darunter auch Pro Senectute Kanton Luzern, zeigen am Samstag, 4. Mai 2024, von 9 bis 
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16 Uhr an ihren Marktständen, wo freiwillige Mitarbeit von Seniorinnen und Senioren in Luzern aber auch 
im gesamten Kanton Luzern gefragt ist und wo sie Beratung und Unterstützung finden.  
Infos finden Sie unter: www.lu.prosenectute.ch/Freiwilligenarbeit oder www.luzern60plus.ch. 
 
Ein gutes Leben: Schicksal oder Zufall? 
 

Was macht ein gutes Leben aus? Welche Rolle spielt das Schicksal? Ist das gute Leben bloss eine Sa-
che der Einstellung? Philosoph Seneca war der Meinung, dass es das ganze Leben braucht, um richtig 
Leben zu lernen. Jede Generation stellt sich diese Fragen von Neuem. Kurt Aeschbacher sucht gemein-
sam mit seinen Gästen nach Antworten. Freuen Sie sich am Donnerstag, 27. Juni 2024 auf folgende 
Gesprächsgäste: Kathrin Altwegg, Astrophysikerin und Professorin Universität Bern; Maja Brunner, Sän-
gerin und Schauspielerin; Erika Reymond Hess, ehemalige Skirennfahrerin; Thomas A. Müller, Banker, 
Präsident Verwaltungsrat Raiffeisen Schweiz. Für das musikalische Intermezzo ist der insiemeCHOR ver-
antwortlich. Der inklusive Chor wird von einem Kamerateam begleitet und die Dokumentation «Ein Chor 
für alle Fälle» wird auf 3sat ausgestrahlt. Hinweis: Am Anlass werden Filmaufnahmen gemacht. Eintritts-
karten erhalten Sie direkt beim KKL-Ticketshop vor Ort, per Telefon 041 226 77 77 oder online www.kkl-
luzern.ch. Mit dem Ausweis des Gönnerverein Pro Senectute Kanton Luzern erhalten Sie 50% Rabatt auf 
das Ticket. 
 
"Was uns im Alter stärkt” - Resilienz als Kraftquelle für Geist und Seele 
 

Alterungsprozesse sind sehr individuell. Bin ich der Zukunft gewachsen? Welche Ressourcen benötige 
ich, um widerstandsfähig älter zu werden? Ist Resilienz das Zauberwort? Kennen Sie solche oder ähnli-
che Fragen? Welche Kraftquellen für Geist und Seele in jedem von uns stecken und ob Resilienz lernbar 
ist - auf diese und weitere Themen wird unter anderem Marcel Schuler in seinem Inputreferat “Vom Mut, 
im Alter mutiger zu werden” eingehen. Anschliessend berichten Persönlichkeiten aus ihrem Leben. Sie 
plaudern aus dem Nähkästchen und erzählen von ihren Interessen und Wünschen. Fredy Pi sorgt für den 
musikalischen Teil. 
 

Schüpfheim: Mittwoch, 15. Mai 2024, Pfarreiheim 
Ebikon: Dienstag, 18. Juni 2024, Pfarreiheim 
Willisau: Donnerstag, 5. September 2024, Pfarreizentrum 
Weggis: Mittwoch, 23. Oktober 2024, Aula Schulhaus Dörfli 
Hochdorf: Dienstag, 5. November 2024, Zentrum St. Martin 
Anmeldung erwünscht: lu.prosenectute.ch/Impuls, Tel. 041 226 11 93. 
Zeit: jeweils 14.00 – 16.30 Uhr, Türöffnung 13.30 Uhr 
Eintritt frei.  
Austausch bei einem Zvieri. 
 
 
Baubewilligungen 
 
Die Gemeindeverwaltung Rickenbach, Bau + Infrastruktur, hat folgende Bau- bzw. Gestaltungsplanbewil-
ligungen erteilt: 
 
Ammen-Seiler Adelheid, Unterdorfstrasse 1, 5735 Pfeffikon, 
für die Erstellung eines Sichtschutzzaunes; 

Künzli Othmar und Ruth, Cheschtenematt 1, 6221 Rickenbach, 
für die Erweiterung des Wohnhauses, Heimacher 5, 6221 Rickenbach; 

Swisscom (Schweiz) AG, am Mattenhof 12/14, 6010 Kriens, 
für den Umbau der bestehenden Mobilfunkanlage (neuer Mast, neue Systemtechnik, neue Antennen), 
Bohler 6, 6221 Rickenbach. 

 
 
 

 
 

6221 Rickenbach LU, 25. März 2024 
 

DIE RICKENBACHER Gemeindekanzlei 


